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um es beim Nahen der Wache zu verdecken; manch ein Glöckchen ist
inzwischen stumm geworden. Wie Herz und Hände zittern, wenn die
Finger nach dem Klöppel greifen! Nur ein einzigestnal daneben
streifen — und die fünf Gewehrläufe werden riesengross aus dem
Nebel wachsen und auf sie und die Kleinen gerichtet sein.

Der Säugling wird unruhig... ein dünner, hoher Ton. Und die
Schritte kommen wieder näher! Mit raschem Griff reisst die Frau
das Kleid auf und legt den kleinen Mund an ihre Brust. Während
die Soldaten dicht am Gebüsch vorüberstapfen, beugt sich die Frau
erschrocken übers trinkende Kind, um die glucksenden, frohen Laute
des Lebens zu dämpfen. Schweiss perlt auf der Stirn, Angst flackert
im Blick.

Doch wieder verhallen die Schritte. Zum wievieltenmal?
«Mutter, ich habe Hunger!» — «Ja, Kind. Da. Ein Stückchen

Brot. Auch für Maria eins. Esst aber nur, wenn die Soldaten nicht in
der Nähe sind.» — «Müssen wir noch lange warten, Mutter? Das Haar
1st nass... das Gesicht... das Kleid. Mutter, mich friert!» — «Still,
Kind, nicht mehr flüstern! Wenn wir drüben sind, reibe ich dir Arme
und Beinchen wieder warm.»

Wenn wir drüben sind! O Gott, hilf! Der Nebe! wird lichter, und
das Loch ist noch nicht gross genug. Dieses Aufklatschen der
Tropfen! Dieses Fallen von dürrem Holz! Sie sollte über diese
Geräusche nicht mehr so erschrecken: zitternde Hände arbeiten nicht
rasch genug, und während des Lauschens gehen kostbare Sekunden
verloren.

Endlich ist der Augenblick da, wo sie mit dem Gürtel des Kleides

das Gitter etwas hochheben und befestigen kann. Kein einziges
Glöcklein erklingt! Atemloses Lauschen. Dann schiebt die Frau den
wieder schlafenden Säugling auf die andere Seite des Gitters, kriecht
selbst durch die Lücke und legt das Kind drüben ins nächste
Gebüsch... Schritte! Der Herzschlag setzt aus! Rasch kriecht sie
zurück, löst den Gürtel vom Draht, wirft Aeste übers Loch und
erreicht knapp das Gebüsch, als die Männer keine zwanzig Schritte
entfernt auftauchen. Wie schlecht ist das Loch gedeckt! Der Herzschlag
dröhnt. Die Grenzwacht muss die Erdhöhung sehen, das Dröhnen
vernehmen! Endlose Sekunden. Qual der Angst. Und das Kleine ganz
allein drüben im fremden Land! Sie schliessl ermattet die Augen.

Doch die Schritte gehen vorüber. Sie verhallen, ersterben, der
Nebel verschuckt sie.

Die Frau wendet den Blick den beiden Kindern zu, die sich
ängstlich an sie geschmiegt haben. Nun hebt Stefano, der
Vierjährige, den dunklen Kopf. Und da ist noch Maria. Wie alt mag dieses

blonde, elternlose, namenlose Kind sein? Vor wenigen Wochen
hat es ihr Mann über die Schwelle geschoben. Sein letzter Auftrag!
Kurz darauf ist er erschossen worden. Die Frau strafft sich, ihre
Züge werden hart: «Kommt, Kinder!»

Wenige Minuten später stolpern Mutter und Kinder auf der
andern Seite des Gitters den steinigen Bergwald hinunter. Der Nebel
hebt sich, wird allmählich dünn und strähnig und gibt dem Blick
schon entfernte Bäume frei. Lautlos weint die Frau. Stefano bleibt
stehen: «Mutter, die Füsse tun mir weh.» «Sei tapfer, Stefano! Bald
werden wir zu guten Menschen kommen.» — «Nein, nein! Ich bin
müde. Trage mich!» Seufzend beugt sich die Frau zum Knaben und
hebt ihn auf. Stumm stolpern sie weiter. Mit jedem Schritt wird die
Last schwerer, das Gelände schwieriger. Der Säugling erwacht und
beginnt zu schreien. Keine trockenen Windeln! Nichts mehr! Und zu
Hause Erschöpft setzt sich die Frau auf einen Stein.

Sind das nicht wieder Schritte? Das gefürchlete Schlagen
schwerer Bergschuhnägel auf Gestein? «Still! Still, Kinder! Rasch ins
Gebüsch! Regt euch nicht!» Aber das Kleinste... sein hohes, schrilles
Schreien weist den beiden Grenzsoldaten den Weg: «Wer da?» Es
sind fremde Soldaten: Schweizer.

Eine Stunde später befindet sich die erschöptte Frau mit den
Kindern auf dem Flüchllingsposten. Sie sind gerettet. Die Kinder
schlafen. Trockene Windeln umhüllen die Glieder des Säuglings. Die
kleine Maria lächelt im Schlaf. Wie zart ist das Kind! Vielleicht fünf
Jahre alt. Sein letzter Auftrag! Ein hartes Schluchzen erschüttert die

[au. Sie legt sich aufs Lager und schliesst die Augen. «Gerettet!»
flüstert sie.

Offensive der Barmherzigkeit
~ In der Welt häufen sich Trümmerhaufen über Trümmerhaufen.

lngs um die Schweizer Heimat herrscht unvorstellbares Grauen
Entsetzen. Gewalt feiert ihre Triumphe. Grenzenlose Er-

^[ttungslosigkeit tobt sich aus. Die Ehrfurchtslosigkeit vor dem
chöpfer uncj sejnem Geschöpf hat einen ungeahnten Gipfelpunkt
re'cht. Menschenwürde ist in den Kot getreten.

in
Mitten in den grauenvollen Trümmerfeldern liegt die Friedens-

Sel Schweiz. Sie ist gnädig behütet worden. Sie ist fast völlig unver-

Nessun maggior dolore,
che ricordarst del tempo felice uella miserta, Dante.
(Foto ATP-Bilderdienst.)

sehrt. Auch im tünften Kriegsjahr ist ihr eine herrliche Ernte
beschert worden. Felder und Bäume sind reich gesegnet. Wir Schweizer
müssen keinen Hunger leiden, trotzdem unser Land seit Jahren fast
völlig vom Weltverkehr abgeschlossen und vom Kriegsbrand
umbrandet ist. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Nicht das Wunder

irgendeiner vagen Schlagwortvorsehung, sondern das Wunder
des lebendigen Gottes.

Wozu sind wir Schweizer in unserer lieben Heimat durch Gottes
Wunder bewahrt worden? Sicher nicht dazu, dass wir gedankenlos
in den Tag hineinleben. Sicher nicht dazu, dass wir Feste am laufenden

Band feiern und unsere schweizerischen Tugenden
beweihräuchern. Und sicherlich nicht dazu, dass wir nur das grosse Wort
selbstsicherer Kritik und selbstsicherer Beurteilung und Verurteilung
anderer Menschen und anderer Völker im Munde führen. Wenn wir
nach der Bewahrung nur das zu tun hätten, dann allerdings würden
wir uns vor der ganzen Geschichte und allen kommenden
Generationen unbeschreiblich klein, hässlich und gemein erzeigen.

Die Schweiz war Heimat Pestalozzis, den die leidenschaftliche
Liebe zum Kleinen und Schwachen gross gemacht hat. Die Schweiz
war Heimat Dunanls, den das Mitleiden mit dem Schmerz des
Verwundeten, Blutenden, Zerbrochenen mit dem Geist erfinderischer
Liebe erfüllt hat. Die Schweiz war Heimat freier Geister, deren
mutiges, mannhaftes Wort für Freiheit und Recht, für Wahrheit und
Ordnung in Zeiten von Bedrängnis und Gefahr gezündet hat. Die
Schweiz war das alles, damit ist aber heute niemand geholfen, dass
wir uns unserer Väter erfreuen und mit den Taten unserer Väter uns
heldenhaft brüsten.

Es kommt darauf an, was die Schweiz heute ist. Es kommt darauf
an, was wir Schweizer heute sind. Heule, wo die Blutopfer auf Erden
unvorstellbar gross und zahlreich sind. Heute wo sich Massengräber

an Massengräber redien, wahnsinnig gewordene Mütter nach
ihren Kindern schreien. Heute, wo Tausende von Flüchtlingen schütz -
und hilfesuchend über unsere Grenze gekrochen und geklettert sind,
um ihr Leben vor der Vernichtung zu retten. Wozu sind wir Schwei-
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zer in unserer lieben Heimat wie durch ein Golteswunder bewahrt
worden? Nämlich dazu, dass die Schweiz das bleibt, was sie gewesen
ist: Sammelplatz und Ausgangspunkt für die Offensive der
Barmherzigkeit. Buk/ Vogt.

Was sammelt das Schweiz. Rote Kreuz?

Männer- und Knabenkleidcr: Hosen, Kittel, Gilets, Pullovers,
Man Lei;

Unterwäsche: Unterhosen, Hemden;
Socken, Taschentücher, Hosenträger, Sockenhalter, Krawatten;
Schuhe und Pantoffeln;
Toilettengegenslände: Handtücher, Waschlappen, Küchcntiicher,

Seife, Rasierseife, Rasierpinsel, Rasiermesser, neue Zahnbürsten,
Zahnpasta, Kämme und Bürsten;

Bettwäsche: Wolldecken, Leintücher, Kissenanzüge;
Stoffe aller Art, Flickmaterial.
Für Woll- und Baumwollkleider, resp. für Schuhe werden auf

Wunsch Texlil- resp. Schuhcoupons abgegeben.

Ce que collectionne la Croix-Rouge suisse:

Vetements pour hommes et garqons: culottes, vestons, gilels, par-
dessus, chandails, manteaux;

Sous-vetements: chemises, cale<jons;
Chaussettes, moueboirs, bretelles, jarretelles, cravates;
Souliers et pantoufles;
Articles de toilette: essuie-mains, lavettes, essuie-services, savon,

savon pour la barbe, pinceaux pour la barbe, rasoirs, blosses ä dents
neuves, päte dentifrice, peignes et brosses;

Literie: couvertures de laine, draps, fourres d'oreiller;
Etoffes de toutes sortes et tout le n^cessaire pour raccommoder.
Des coupons de textiles et de chaussures peuvent etre remis pour

des articles en laine et en coton ou des souliers.

Cio che raccoglie la Croce-Rossa svizzera:

Abiti per uomiiu e ragazzi: calzoni, giacche, panciolti, soprabiti,
pullover, mantelli;

Binncheria: camicie, mutande;
Cravatte, calze, fazzoletti, giarreltiere, bretelle;
Scarpe e paidofole;
Oggetti di loeletta: asciugamani, asciugapiatti, strofinacci, sapone,

sapone e penelli per la barba. rasoi, spazzolini nuovi pei denti, pasta
dentifricia, pettini, spazzole;

Biancheria da tetto: coperte di lana, lenzuola, federe;
Stoffe di ogni genere e materiale da rammendo.

Tagliandi per tessili e per scarpe possono essere rilasciati in
cambio degli indumenti di lana o di cotone e delle scarpe.

Flüchtlinge in der Schweiz
Auszug aus einem Vortrag von Dr. II. Rothmund,
Chef der Eidg Polizeiabteilung.

Heute befinden sich ungefähr 80000 ausländische Flüchtlinge
jeder Art in der Schweiz.

Von diesen sind alle Militärpersonen im weitesten Sinne des
Wortes dem Kommissariat für Inlernierung und Hospitalisierung
unterstellt.

Die ZiviIflüchHinge setzen sich aus zwei Plauptgruppen
zusammen.

1. Die Emigranten, d.h. die Flüchtlinge, die im allgemeinen vor
dem 1. August 1942 eingereist sind. Diese besitzen die Toleranzbewilligung

eines Kantons und sind den im Bundesratsbeschluss vom 17,
Oktober 1939 über Aenderungen der fremdenpolizeilichen Regelung
enthaltenen besonderen Vorschriften über Emigranten unterstellt. Sie
werden vom Emigrantenbureau der Eidg. Fremdenpolizei betreut.
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2. Die Flücldlingc, die von der Flüchtlingssektion der Polizei -
abteilung gemäss dem Bundesratsbeschluss vom 12. März 1943 über
die Unterbringung von Flüchtlingen interniert werden. Die Inlernierung

wird, je nach den Umständen des Einzelfalles, in einem Arbeitslager.

einem Heim, in einer Arbeitsstelle, in privater Unterkunft
vollzogen. Eine grosse Zahl Flüchtlinge befindet sich vorübergehend auch
in den dem Terriloi ialkommando der Armee unterstellten militärischen

Quarantäne- oder Auffanglagern. Neu zureisende Zivilflüchtlinge
kommen also zuerst unter die Kontrolle des Territorialkommandos

in Quarantäne- und Auffanglagern, bis die Polizeinbteilung die
Inlernierung verfügen und vollziehen kann.

Emigranten: Die Schweiz kommt lür Emigranten nur als Durch-
gangsland in Betracht. Der Emigrant wild verpflichtet, Möglichkeiten
des Weiterkommens zu suchen; diese Möglichkeit ist ihnen allerdings
heute genommen. Dem Emigranten ist jedes politische oder neulrali-
tätswidrige Verhalten verboten. Er darl ohne ausdrückliche Bewilligung

der Eidg. Fiemdenpolizei irr Keiner Weise erwerbstätig sein,
auch keine bezahlte oder unbezahlte Stelle antreten.

Bis zum Kriegseintrilt Amerikas konnte noch eine grosse Anzahl
voir Emigranten unser Laird regulär verlassen. Seit dem Kriegseintrilt

Amerikas waren aber keine Weiterreisen mehr möglich, so dass
die Zahl der Emigranten durch Neuzureisen ständig etwas zunahm.

Der Krieg brachte uns noch Flüchtlinge anderer Art. Im Juni
1940 erlolgte der Uebertritt des 45. französischen Armeekorps zusammen

mit der dazugehörigen polnischen Armeegruppe. Das Militär war
begleitet von französischen Zivilflüchtlingen — Männern, Frauen und
Kindern — die beirrt Herannahen der deutschen Armee aus den
französischen Grenzgebieten nach der Schweiz flüchteten. Diese Zivi 1 -
tlüchtlinge wurden von der Armeeleitung in die Bezirke Greyerz und
Glane im Kanton Freiburg geleitet und gemäss dem damals bestehenden

Evakuierungsplan untergebracht. Sie konnten bald nach der
Besetzung ihres Wohngebietes durch die deutschen Truppen nach Hause
zurückkehren. Die Militärflüchtlinge dagegen wurden dem Kommissariat

für Internierung und Hospitalisierung unterstellt.
Dann kamen auch Deserteure, die wie die politischen Flüchtlinge

aufgenommen werden müssen, ihre Zahl ist jedoch klein. Die
Polizeiabteilung hat diese Flüchtlinge interniert.

Eine besondere, rein kriegsmässig bedingte Kategorie von Flüchtlingen

sind die entwichenen Kriegsgefangenen. Ueber ihre Behandlung

sind, wie für die Behandlung von in ein neutrales Land
übertretenden Truppen der kriegführenden Heere, im Haager Abkommen
betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und
Personen im Falle eines Landkrieges, vom 18. Oktober 1907, bestimmte
Regeln aufgestellt. Diese sind allerdings grundsätzlich verschieden für
die beiden Kategorien von Flüchtlingen. Für beide gilt aber in gleicher
Weise, dass die neutrale Macht keinerlei rechtliche Verpflichtungen
hat, sie auf ihr Gebiet übertreten zu lassen, d. h. sie kann sie an der
Grenze zurückweisen. Uebcrgelretene Truppen der kriegführenden
Heere müssen «neutralisiert», das heisst so untergebracht werden,
dass sie während der Dauer des Krieges nicht mehr an Kriegshandlungen

teilnehmen können. Entwichenen Kriegsgefangenen darf ge-
genteils nicht verwehrt werden, das neutrale Land zu verlassen, um
zu ihren heimatlichen Truppen zurückzukehren. Dies geschah auch
regelmässig mit den Franzosen, die in das unbesetzte Gebiet Frankreichs

weilerreistcn, sowie mit Polen, soweit sie mit der französischen
Armee zusammengekämpft hatten oder vor dem Krieg in Frankreich
niedergelassen waren. Alle anderen entwichenen Kriegsgefangenen
konnten aber nicht Weiterreisen. Das Haager Abkommen geht offenbar

von der Voraussetzung aus, dass der neutrale Staat nicht allseitig
von unter dem Machtbereich der einen Kriegspartei stehenden Ländern

umschlossen sei, so dass er zu ihm gekommene Flüchtlinge
aus dem Gebiet der einen Kriegspartei unmittelbar oder über einen
andern neutralen Staat ins Gebiet der andern Kriegspartei ziehen
lassen könne. Es wurde offenbar von den vertragschliessenden Mächten

beim Abschluss des Haager Abkommens gar nicht erwogen, dass
eine Situation entstehen könnte wie die, in der die Schweiz sich heute
befindet: gänzlich umschlossen nur von einer Kriegspartei. Diese
Lage hat zur Folge, dass die entwichenen Kriegsgefangenen, die z11

uns übertreten, nicht Weiterreisen können. Sie sind aber alle ausreisepflichtig

und können deshalb nach schweizerischem Fremdenpoh-
zeirechl interniert werden.

Wie die Deserteure wurden auch die entwichenen Kriegsgefangenen

von der Polizeiabteilung interniert und in Arbeitslager
verbracht. Doch wurden sie in jüngster Zeit dem Kommissariat flU

Internierung und Hospitalisierung unterstellt; ihre Rechtslage 111

bezug auf das Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 ist dam1'

aber nicht verändert worden.
Der Zustrom der Flüchtlinge und Beobachtungen führten zlir

Instruktion vom 29. Dezember 1942, die von der Instruktion vom

12. Juli 1944 noch ergänzt wurde: diese Instruktionen weisen m

Grenzorgane an, die folgenden Kategorien ven Flüchtlingen aufzu
nehmen:
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